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Resolution  
 

zur Fortführung des Wassernetz NRW 
 

mit ausreichender Persolaausstattung  

 
 

Die Bezirkskonferenz Naturschutz OWL fordert die weitere finanzielle Förderung des 

Wassernetz NRW mit einer ausreichenden Personalausstattung! 

 

Seit 2004 wird das Wassernetz NRW, ein Zusammenschluss von BUND, Nabu und LNU durch das 

Land NRW finanziell unterstützt. Die Aufgaben sind im Wesentlichen 

 

- Begleitung der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in NRW 

- Vertretung des ehrenamtlichen Naturschutzes in den landesweiten Gremien 

- interdisziplinäre Arbeit in allen NRW-Flussgebieten mit ehrenamtlich Aktiven 

- Unterstützung der aktiven Mitwirkung durch die ehrenamtlichen Naturschützer 

- Information (z.B. Homepage) 

- Beratung (z.B. Dialog am Bach, Hilfestellungen) 

- Vernetzung (z.B. Seminare, Koordinatoren) 

- Stellungnahmen insbesondere zu den Plänen und Programmen nach der WRRL. 

 

Auf den entsprechenden Vortrag auf dieser Bezirkskonferenz wird verwiesen. 

 

Zu Zeiten einer Koalition aus CDU/FDP wurden 1 3/4 Stellen finanziell gefördert. Diese wurde unter 

einer Regierung aus SPD/Grüne auf eine ¾-Stelle bis Oktober 2018 reduziert. Damit war/ist eine 

ausreichende Arbeit des Wassernetz NRW nicht mehr möglich. Im Vergleich mit anderen 

Institutionen ist die Arbeit unter Beachtung der geringen Personalressource sehr effektiv. Zu den 

Aktivitäten wird auf die Informationen auf der Internet-Seite des Wassernetz NRW und in der 

Langfassung des Bewirtschaftungsplan 2016-2011, S. 9-5 und 9-21/-22verwiesen. Die Defizite bei der 

bisherigen Umsetzung der Maßnahmenprogramme / Umsetzungsfahrpläne belegen, dass auch in 

Zukunft eine intensive Arbeit auf allen Ebenen von hauptamtlich in den Wasserbehörden tätigen 

MitarbeiterInnen bis zu den Ehrenamtlern bes. in den anerkannten NSV erforderlich ist. 

 

Die neue Landesregierung wird gebeten, das Wassernetz NRW auch über Oktober 2018 mindestens in 

der ursprünglichen personellen Ausstattung finanziell zu fördern. 

 


